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Pflicht und Kür für jeden Autofahrer
Kfz-Versicherung mit günstigen Gruppenvertragskonditionen für Zahnärzte

Eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist für
jeden Autobesitzer ein Muss. Die Versicherung
 sichert gegen jegliches Risiko ab, damit im Scha-
densfall keine finanziellen Überraschungen drohen.
Sinnvolle Ergänzung ist eine Teilkasko- beziehungs-
weise Vollkaskoversicherung.

Die vom Gesetzgeber für jeden Autofahrer be -
ziehungsweise -halter vorgeschriebene Haftpflicht-
versicherung dient dazu, einem geschädigten Ver-
kehrsopfer berechtigte Ansprüche zu sichern. Zu-
dem versetzt sie den Unfallverursacher in die Lage,
die oft hohen Schadenssummen zu bezahlen. Eine
Haftpflichtversicherung deckt das Risiko für Perso-
nen-, Vermögens- und Sachschäden ab. Ein Fahr-
zeug darf weder zugelassen noch gefahren werden,
wenn keine Haftpflichtversicherung besteht.
Der Versicherungsschutz gilt in ganz Europa. Geo-
grafische Erweiterungen sind gegen einen Prämien-
aufschlag möglich. Bei Reisen ins Ausland muss die
internationale Versicherungskarte mitgeführt wer-
den. Diese „Grüne Karte“ ist der Nachweis über eine
bestehende Haftpflichtversicherung im Ausland.

Pflicht: Haftpflichtversicherung
Durch den Gebrauch und Besitz eines Fahrzeuges
sind Fahrer beziehungsweise Halter bei einem ver-
schuldeten Unfall zum Schadenersatz gegen den
Unfallgegner verpflichtet. Die Haftpflichtversiche-
rung übernimmt diese Verpflichtung für Perso nen-,
Vermögens- und Sachschäden. Schäden, die am
 eigenen Fahrzeug entstanden sind, übernimmt sie
nicht. Hierfür gibt es die Kaskoversicherung mit
ihren unterschiedlichen Gestaltungen. Die Versi-
cherung prüft zunächst, ob der Versicherte für das
 Schadenereignis haftbar gemacht werden kann 
und übernimmt die Regulierung dieses Schadens.
Zudem wehrt sie unberechtigte Ansprüche eines Ge-
schädigten ab. Sobald die Regulierung, um die sich
der Versicherte nicht kümmern muss, abgeschlossen
ist, teilt der Versicherer die Aufwendungen für den
Schadensfall mit. Laut Tarifbestimmungen für die
Kraftfahrzeugversicherung hat der Versicherte da-
raufhin ein halbes Jahr Zeit, dem Versicherer die
 Regulierungskosten zurückzuerstatten und eine

 Belastung des Schadenfreiheitsrabatts sowie eine
 Prämienerhöhung zu vermeiden. Ein Vergleich der
Kosten aus dem Schadensfall mit den Prämien -
kosten lohnt sich.

Kür: Kaskoversicherung
Im Gegensatz zur Kfz-Haftpflichtversicherung ist
die Kaskoversicherung (Fahrzeugversicherung), bei
der Schäden am eigenen Fahrzeug versichert sind,
nicht gesetzlich vorgeschrieben. Der Versicherte
kann über Art und Umfang der Versicherung ent-
scheiden. Man unterscheidet zwischen der Voll -
kaskoversicherung (Fahrzeugvollversicherung) und
der Teilkaskoversicherung (Fahrzeugteilversiche-
rung) mit verschiedenen Selbstbeteiligungen. 
Die Teilkaskoversicherung deckt Schäden ab, die
durch die Beschädigung, Zerstörung und den Verlust
des Fahrzeugs sowie seiner unter Verschluss ver-
wahrten beziehungsweise an ihm befestigten Teile
entstanden sind. Alle prämienfreien mitversicherten
Fahrzeugteile sowie alle gegen Beitragszuschlag mit-
versicherten Teile sind in den Allgemeinen Bestim-
mungen für die Kraftfahrzeugversicherung nachzu-
lesen. Der Schaden muss entweder durch Diebstahl,
Brand, Elementarschäden (unmittelbares Einwirken
von Hagel, Sturm, Blitzschlag, Überschwemmung),
Wildschäden (Fahrzeug muss sich bewegt haben)
oder Glasbruch verursacht worden sein. Ebenfalls
mit eingeschlossen sind durch Kurzschluss entstan-
dene Schäden an der Verkabelung. Einen Schaden-
freiheits rabatt gibt es nicht. Teilkaskoversicherungen
werden mit Selbstbeteiligungen von 150, 300 und
500 Euro oder ohne Selbstbeteiligung angeboten. 
Eine Vollkaskoversicherung empfiehlt sich insbeson -
dere für neuere Fahrzeuge, da ein Wertverlust bei-
spielsweise durch einen selbst verursachten Unfall
große wirtschaftliche Folgen für den Autobesitzer
nach sich ziehen kann. Bei Finanzierungskäufen ist
eine Vollkaskoversicherung im Regelfall obligato-
risch. Versichert sind alle Schäden, die auch im Rah-
men der Teilkaskoversicherung versichert sind. Zu-
sätzlich werden selbst verursachte Unfallschäden
am Fahrzeug und Schäden durch mut- oder bös -
willige Handlungen betriebsfremder Personen ver-
sichert. Vollkaskoversicherungen werden mit Selbst-
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beteiligungen von 150, 300, 500 und 1.000 Euro
oder ohne Selbstbeteiligung angeboten. 

Schadenfreiheitsrabatte und Prämien
Schadenfreiheitsrabatte sollen für eine möglichst
 hohe Beitragsgerechtigkeit sorgen. Allerdings sind
sie je nach Versicherungsunternehmen und/oder
Tarifjahren unterschiedlich. Auch Höhe und Ge-
staltung der Beitragsprämien sind angesichts der
vielfältigen Angebote an Kfz-Versicherungen un-
terschiedlich. Der Überblick über Leistungen und
Bedingungen ist schwierig. Die Versicherungsver-
mittlungsgesellschaft der BLZK (VVG) bietet zu-
sammen mit ihrem Kooperationspartner, der Asse-

kuranz AG, eine kostenlose Überprüfung der Kfz-
Versicherun g(en) an. Im Rahmen eines Gruppen-
ver sicherungsvertrages können über die VVG auch
 direkt Kfz-Versicherungen zu einem attraktiven
Preis-/Leistungsverhältnis abgeschlossen werden.
Dies gilt auch für besondere Fahrzeugtypen, wie
zum Beispiel Oldtimer oder wertvolle Marken. Wer
sich für ein Angebot oder eine Analyse interessiert,
sendet den Antwortcoupon per Fax an die ange -
gebene Nummer. Für telefonische Fragen stehen
die Betreuer der Assekuranz AG unter der Telefon-
nummer 089 72480-402 zur Verfügung.

Dipl.-Volkswirt Stephan Grüner
Geschäftsführer VVG

Telefax: 089 72480-272

Versicherungsvermittlungs gesell  schaft 
der Bayerischen Landeszahn ärztekammer
Fallstr. 34
81369 München

Praxisstempel oder Privatanschrift:

❑ Bitte informieren Sie mich unverbindlich über die Kfz-Versicherung im Rahmen des Gruppen -
versicherungsvertrags der VVG. Meinen derzeitigen Versicherungsschein mit einer aktuellen Bei-
tragsrechnung habe ich zur Überprüfung beigefügt.

❑ Ich habe Interesse an anderen Versicherungsprodukten der VVG. Bitte informieren Sie mich un-
verbindlich über Ihre Angebotspalette:

Geburtsdatum
(dient zur Berechnung von Versicherungsprämien)

Antwortcoupon

❑ Berufshaftpflichtversicherung ❑ Private Kranken(zusatz)versicherung
❑ Praxisausfallversicherung ❑ Pflegezusatzversicherung
❑ Praxisinventarversicherung ❑ Betriebliche Altersversorgung
❑ Elektronikversicherung ❑ Lebensversicherungen
❑ Arzt-Rechtsschutz-Paket ❑ Rentenversicherungen
❑ Wohngebäude-/Hausratversicherung ❑ Kinder-/Enkelversorgung
❑ Private Haftpflichtversicherung ❑ Vermögenszuwachskonzepte
❑ Liquiditätssicherung ❑ Praxis- oder Hausfinanzierung
❑ Berufsunfähigkeitsversicherung ❑ Modulares Zahnarzt-Factoring
❑ Unfallversicherung

❑ Versicherungsanalyse – unser besonderer Service: Sie faxen uns zu bestehenden Versicherun-
gen Ihre derzeitigen Versicherungsscheine und Policen, wir prüfen die Konditionen und informie-
ren Sie unverbindlich über Einsparmöglichkeiten.

❑ Ich bitte um Zusendung des Versicherungsleitfadens für Praxisgründer, Praxisinhaber und ange-
stellte Zahnärzte sowie für das Praxispersonal.

❑ Ich bitte um Zusendung allgemeiner Informationen über den Gruppenversicherungsvertrag mit
der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

❑ Ich möchte meine Praxissituation mit einer unabhängigen betriebswirtschaftlichen Praxis -
beratung verbessern und bitte um Kontaktaufnahme durch die ABZ eG.

❑ Ich möchte mehr über das modulare Zahnarzt-Factoring (Patientenbuchhaltung, Liquiditäts -
sicherung, Patienten-Ratenzahlung und Risikoschutz) erfahren. Bitte senden Sie mir nähere Infor-
mationen.
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